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— für die schnelle praxiswirksame Nutzung der 
Forschungsergebnisse.

Zur Erzielung von Pionier- und Spitzenleistungen 
hat der Minister für Gesundheitswesen auf der 
Grundlage der staatlichen Ordnung ein straffes 
System der Planung. Leitung und Organisation der 
medizinischen Forschungsvorhaben durchzusetzen.

Seine Verantwortung erstreckt sich insbesondere 
auf die Zielsetzung Und

— Organisation der internationalen Zusammen
arbeit mit der Sowjetunion und anderen sozia
listischen Ländern

Zur Erzielung von Pionier- und Spitzenleistungen 
auf diesen fünf Gebieten sind Wissenschaftskon
zeptionen zu erarbeiten, die in den Staatsplan auf
zunehmen und unter der Leitung des Ministers 
für Gesundheitswesen zu realisieren sind. Dazu 
wird der entscheidende Anteil des medizinischen 
Forschungspotentials der Medizinischen Bereiche 
des Hochschulwesens, der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin sowie der Forschungs
institute des Ministeriums für Gesundheitswesen 
in Forschungsverbänden, die von Auftragsleitern 
geleitet werden, konzentriert. Die Auftragsleiter 
sind im Rahmen von Vereinbarungen zwischen 
dem Ministerium für Gesundheitswesen, dem Mi
nisterium für Hoch- und Fachschulwesen, dem Mi
nisterium für Wissenschaft und Technik, der Deut
schen Akademie der Wissenschaften zu Berlin und 
anderen zentralen Staatsorganen gegenüber den 
Mitgliedern der Forsch ungsverbände weisungsbe
rechtigt. Als Kern der Forschungsverbände sind 
Forschungszentren zu schaffen, die sich zu Kristal
lisationspunkten der geistig-schöpferischen Arbeit 
entwickeln.

3. Zur Sicherung einer auf hohem Niveau stehenden 
forschungsbezogenen Aus- und Weiterbildung in 
allen Fachgebieten der Medizin sowie einer spe
zialisierten und hochspezialisierten medizinischen 
Betreuung ist ah den medizinischen Lehrstühlen 
und Zentren der medizinischen Betreuung der in
ternationale Stand des eigenen Fachgebietes zu 
verfolgen und weiterzuentwickeln.

Es sind nach inhaltlichen Vorgaben des Ministers 
für Gesundheitswesen, insbesondere zur Ver
hütung und Behandlung von Erkrankungen im 
höheren Lebensalter, auf dem Gebiet der dring
lichen medizinischen Hilfe, der psychonervalen 
Störungen und Erkrankungen der chronischen Nie
reninsuffizienz, von Magen-Darm-Erkrankungen 
und der Ernährung, für die weitere Verbesserung 
des Gesundheitsschutzes von Mutter und Kind 
medizinische Forschungsprojekte und Aufgaben 
der Hochschulforschung unter Verantwortung der 
Direktoren der Medizinischen Bereiche der Uni
versitäten, Rektoren der Medizinischen Akade
mien und der Leiter anderer Zentren der medizi
nischen Betreuung auszuarbeiten und durchzufüh
ren.

4. Der Minister für Gesundheitswesen arbeitet den 
Gesamtplan der medizinischen Forschung aus, ein
schließlich der damit unmittelbar verbundenen 
Anforderungen für Fcrschungs- und Entwicklungs
aufgaben anderer wissenschaftlicher Disziplinen, 
die zur raschen Erhöhung der Wirksamkeit der in 
der Medizin eingesetzten diagnostischen, prophy
laktischen und therapeutischen Mittel und Verfah
ren erforderlich sind.

Davon ausgehend ist der Minister verantwortlich 
für

— die Vorgabe staatlicher Zielstellungen

— die koordinierte Durchführung der Forschungs
und Entwicklungsarbeiten nach den Grundsät
zen der auftragsgebundenen Forschung und auf
gabenbezogenen Finanzierung sowie

— den Einsatz der Auftragsleiter

— die planmäßige und rasche Zusammenführung 
von Wissenschaftlern und Kollektiven in For
schungsverbände und die Bildung leistungs
fähiger Forschungszentren und Forschungs
abteilungen, in denen sich Wissenschaftler und 
deren Mitarbeiter ausschließlich oder vorwie
gend der Forschung widmen

— die Sicherung einer planmäßigen Entwicklung 
des medizinischen Forschungspotentials mit 
zeitlichem Vorlauf vor den anderen Aufgaben 
des Gesundheitswesens

— die Entwicklung des Erfahrungsaustausches 
zwischen den Forschungsverbänden und -kol
lektiven sowie Durchführung von Ideenkonfe
renzen

— die Leitung der Verteidigungen der Forschungs
vorhaben (Aufgaben und Ergebnisse)

ä
— die Gewährleistung einer reibungslosen Durch

führung der Forschungsvorhaben, deren Kon
trolle auf der Grundlage von Netzplänen sowie 
des Einsatzes der elektronischen Datenverarbei
tung

— die Entwicklung eines leistungsfähigen Infor
mationssystems Wissenschaft und Technik in 
der Medizin

— die Sicherung des Kadervorlaufs, der systema
tischen Kaderauswahl und -Qualifizierung

— Schaffung solcher Voraussetzungen und Bedin
gungen, die es den Wissenschaftlern ermög
lichen, die ihnen gestellten Forschungsaufgaben 
konzentriert zu erfüllen (materiell-technische 
Voraussetzungen, Entlastung von Nebenarbei
ten u. a.).

Der Minister für Gesundheitswesen stützt sich bei 
der Wahrnehmung seiner Verantwortung für die 
Planung und Leitung der medizinischen Forschung 
auf die Empfehlungen des Rates für Planung und 
Koordinierung der medizinischen Wissenschaft, 
dessen Präsidium gleichzeitig die Funktion einer 
Gruppe Medizin des Forschungsrates der Deutschen 
Demokratischen Republik ausübt.

5. Die Realisierung der Zielstellung der medizini
schen Forschung und die Umsetzung ihrer Ergeb
nisse in die Praxis wird entscheidend durch den 
Einsatz hochwertiger medizin-technischer, median- 
elektronischer und pharmazeutischer Erzeugnisse 
bestimmt.


